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Bauen in archäologischen Schutzgebieten

Im Kanton St.Gallen ist die Archäologie eine kantonale 
Aufgabe, wahrgenommen durch die Fachstelle Archäolo-
gie (Kantonsarchäologie) im Amt für Kultur. Der Aufgaben-
bereich der Kantonsarchäologie umfasst Inventarisierung, 
Schutz, Ausgrabung, Konservierung und Archivierung aller 
archäologischen Befunde und Funde aus vergangener Zeit. 
Hinzu kommen die wissenschaftliche Auswertung von Aus-
grabungen und Funden sowie die Vermittlung der Resultate 
an die Öffentlichkeit.

Das Ausweisen von archäologischen Schutzgebieten 
ist Aufgabe der politischen Gemeinden. Diese erlassen 
Schutzverordnungen, Schutzinventare und/oder Richtplä-
ne, welche auf der Website der jeweiligen Gemeinde ein-
sehbar sein sollten.

Nicht alle Gemeinden verfügen über eine aktuelle 
Schutzverordnung oder ein Schutzinventar. Der Kanton 
hat mit der Richtplananpassung 14 rund 550 bedeutende 
archäologische Fundstellen im kantonalen Richtplan als 
schützenswerte archäologische Fundstellen bezeichnet, 
die der Allgemeinheit unter https://www.geoportal.ch/ktsg/
map/349 zugänglich sind. Damit kann sich jede/r Bauwil-
lige selbst informieren, ob eine Parzelle im Perimeter einer 
schützenswerten archäologischen Fundstelle liegt. 

In archäologischen Schutzgebieten sind alle das 
Schutzobjekt gefährdenden Tätigkeiten und insbesondere 
alle Bodeneingriffe, auch kleinräumige (z.B. geologische 
Baugrundprüfungen, Werkleitungsgräben usw.), durch 
die Gemeinde bewilligungspflichtig. Bei archäologischen 
Schutzgebieten von kantonaler oder nationaler Bedeutung 
bezieht die Gemeinde die Kantonsarchäologie rechtzeitig in 
das Bewilligungsverfahren ein. Die Beseitigung oder Verän-
derung eines geschützten archäologischen Denkmals von 
kantonaler oder nationaler Bedeutung bedarf dabei der Zu-
stimmung der Kantonsarchäologie.

Archäologische und geschichtliche Stätten von be-
sonderem kulturellem Zeugniswert sind archäologische 
Denkmäler. Diese sind gemäss Planungs- und Baugesetz 
(PBG) möglichst integral zu erhalten. Unter Schutz stehen-
de Objekte können aber beseitigt oder im Hinblick auf das 
Schutzziel beeinträchtigt werden, wenn die Interessen der 
Grundeigentümerschaft an einer uneingeschränkten Nut-
zung oder andere öffentliche Interessen gewichtig sind und 
das Schutzinteresse nachweislich überwiegen. Die kanto-
nale Fachstelle sichert, untersucht und dokumentiert ar-
chäologische Denkmäler, die nicht erhalten werden können.

Das PBG und das Kulturerbegesetz (KEG) regeln ver-
schiedene Aspekte der Archäologie: Archäologische Fun-
de, die auf dem Gebiet des Kantons St.Gallen gefunden 
werden, sind Eigentum des Kantons. Archäologische Funde 
und Entdeckungen sind meldepflichtig. Bis zum Eintreffen 
der Kantonsarchäologie haben jegliche störenden Arbeiten 
an der Fundstelle zu ruhen. Funde dürfen weder behändigt 
noch verändert, zerstört oder in ihrem Bestand gefährdet 
werden. Nach der Begutachtung der Fundstelle entschei-
det die Kantonsarchäologie über das weitere Vorgehen. 
Für archäologische Untersuchungen besteht eine Dul-
dungspflicht. Archäologische Arbeiten dürfen nur von der 
kantonalen Fachstelle oder durch sie beauftragte Fachleute 
ausgeführt werden.

Es liegt in der Verantwortung der Bauherrschaft abzu-
klären, ob der Baugrund ein archäologisches Schutzgebiet 
tangiert (kantonaler Richtplan und kommunale Schutzver-
ordnungen).

Kontaktaufnahme
Allgemein gilt: Je früher bei geplanten Bauvorhaben in einem 
archäologischen Schutzgebiet mit der Kantonsarchäologie 
Kontakt aufgenommen wird, desto besser lassen sich ar-
chäologische Arbeiten in die Planungs- und Bauphasen ein-
beziehen. Das heisst: Die Kontaktaufnahme lohnt sich bereits 
bei einer Bauabsicht! Wird die Kantonsarchäologie erst spät 
in der Planungsphase oder gar erst bei Erhalt der Baubewil-
ligung informiert, können terminliche Engpässe oder Verzö-
gerungen entstehen. In jedem Fall muss das Vorgehen vor 
Baubeginn geklärt sein. Im Idealfall werden archäologische 
Arbeiten bereits in der Planungsphase ausgeführt.

Archäologische Vorabklärungen
Nach der Information der Kantonsarchäologie über eine 
Bauabsicht wird die betreffende Parzelle aufgrund der vor-
handenen Informationen (Fundmeldungen, Grabungen in 
der Nähe usw.) beurteilt. Je nach Wissensstand sind Pro-
spektionen (z.B. Radar- oder Geomagnetik-Messungen) 
oder Sondierungen (Baggerschlitze) notwendig. Idealerwei-
se werden archäologische und geologische Sondierungen 
(z.B. zur Baugrundprüfung für bautechnische Abklärungen) 
kombiniert. Die Leistungen der Kantonsarchäologie (Pro
spektionen, Aufwand für Begutachtung und Dokumenta
tion) haben für die Bauherrschaft keine Kostenfolge.

Aufgrund der gesammelten Daten legt die Kantonsar-
chäologie das weitere Vorgehen fest. In der Regel sind dies 
eine reguläre Ausgrabung oder eine Begleitung der Bauar-
beiten (Baubegleitung) durch Fachleute. Kantonsarchäo-
logie und Bauherrschaft koordinieren die archäologischen 
Arbeiten und die Bauarbeiten einvernehmlich. Kommt keine 
Einigung zustande, entscheidet die Kantonsarchäologie.

Reguläre Ausgrabung
Ist eine reguläre Ausgrabung notwendig, so klärt die Kan-
tonsarchäologie mit der Bauherrschaft ab, welche Flächen 
durch das Bauvorhaben tangiert und damit zerstört wer-
den. Die Kantonsarchäologie gräbt nur dort aus, wo ar-
chäologische Befunde durch Bodeneingriffe bedroht sind. 
Je geringer die Bodeneingriffe, desto kleiner und kürzer ist 
die Ausgrabung. Die Bauherrschaft steuert also mit ihrem 
Bauprojekt die Grösse und Dauer einer Ausgrabung mass-
geblich. Dennoch kann eine archäologische Ausgrabung 
mehrere Monate dauern.

Als Bodeneingriffe gelten sowohl der Aushub für Unter-
geschosse und Fundamente oder flächige Niveauabsen-
kungen (z.B. Aussengestaltung, Errichten von Parkplätzen 



Fiktiver Freigabeplan eines Grundstückes. Grün: Fläche freigegeben; 
gelb: Fläche bis Projekttiefe freigegeben; blau: Fläche mit Nachun-
tersuchung, nicht freigegeben; rot: Fläche nicht freigegeben.

Trotz sorgfältiger Vorabklärungen können sich Überraschungen im 
Boden verbergen, welche eine längere Grabungsdauer verursa-
chen, wie das Mithräum in Kempraten.
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inkl. Kofferung usw.) als auch Pfählungen, Gräben für Lei-
tungen, Sonden usw.

Für die Berechnung von Dauer und Kosten einer Aus-
grabung ist es zwingend, dass die Bauherrschaft genaue 
Angaben zum Bauprojekt machen kann: 

•	 Wo wird in den Boden eingegriffen?
•	 Wie tief sind die Bodeneingriffe bzw. Baumassnahmen?
•	 Wo sind Leitungen geplant?

Grössere nachträgliche Projektänderungen können dazu 
führen, dass eine neue, zusätzliche Finanzierung (siehe 
unten) gefunden werden muss bzw. die archäologischen 
Nacharbeiten die regulären Bauarbeiten behindern können. 
Deshalb liegt es im Interesse der Bauherrschaft, möglichst 
genaue und verbindliche Angaben zu liefern.

Finanzierung und Terminplanung
In der Regel übernimmt der Kanton die Kosten für die ar-
chäologischen Interventionen. Der Kanton kann die Gemein-
den bei grossen gemeindeeigenen Bauprojekten zur Mitfi-
nanzierung der Ausgrabungen verpflichten.

Bedingt das Bauprojekt eine Ausgrabung von mehreren 
Wochen oder Monaten Dauer, so wird diese in der Regel 
über den Lotteriefonds des Kantons St.Gallen finanziert. 
Der Kantonsrat spricht zweimal jährlich Beiträge aus dem 
Lotteriefonds (Anfang Juni und Anfang Dezember), die Ein-
gabefristen enden entsprechend am 20. Februar und am 
20. August. Die Eingabe erfolgt durch die Kantonsarchäo
logie, dafür benötigt sie allerdings verbindliche Angaben zum 
Projekt von Seiten der Bauherrschaft (siehe oben).

Sobald der Kantonsrat die Gelder für die Ausgrabungen 
gesprochen hat, kann theoretisch mit den archäologischen 
Arbeiten begonnen werden. Da die Kantonsarchäologie für 
die Ausgrabungen externes Personal engagieren muss, ist 
mit einer gewissen Vorlaufzeit für Rekrutierung und Anstel-
lung zu rechnen. Die Installation der Grabungsinfrastruktur 
benötigt ebenfalls eine gewisse Zeit. Einzelne Gemeinden 
erlauben archäologische Ausgrabungen bereits vor der offi-
ziellen Baubewilligung. Damit können schon die Planungs- 
und Baubewilligungsphasen für archäologische Arbeiten 
genutzt werden. Allerdings muss die auszugrabende Fläche 
frei von Bauvisieren und weiteren Hindernissen sein, ein de-
finitives und verbindliches Aushubkonzept vorliegen sowie 
ein Voraushub bis Oberkante der archäologischen Befunde 
bauseits (unter Begleitung der Kantonsarchäologie) durch-
geführt werden.

Leistungen der Bauherrschaft
Anhand der Pläne steckt die Bauherrschaft auf ihre Kosten 
den geplanten Aushub- bzw. Bauperimeter ab. Aufgrund die-
ser bauseitigen Absteckung führt die Kantonsarchäologie die 
Ausgrabung durch. Allfälliges Roden der Parzelle, Abbruchar-
beiten (inkl. Unterbauten wie Fundamente, Kofferungen usw.; 
unter Begleitung der Kantonsarchäologie), Abhumusieren, 
Voraushub, Abtransport von Material und Aushub, Umlegen 
von Leitungen, die fachgerechte Absperrung der Baustelle 
usw. gehen zu Lasten der Bauherrschaft. Die Bauherrschaft 
ist auch verantwortlich für Abklärungen zur Lage von Leitun-
gen (Gas, Wasser, Strom, TV usw.), Statik von bestehenden 
Gebäuden  und Anlagen im näheren Umfeld, Information der 
Nachbarschaft usw. 

Der Aushub der archäologischen Arbeiten wird wenn 
möglich vor Ort deponiert. Wenn Aushub weggeführt oder 
Mulden gestellt werden müssen, so gehen diese Kosten zu 
Lasten der Bauherrschaft. Die Kantonsarchäologie über-
nimmt auch keine Deponiegebühren.

Zerstören geplante Pfählungen die im Boden liegenden 
archäologischen Befunde, so müssen diese vorher fachge-
recht und flächig ausgegraben und dokumentiert werden. Der 
dazu nötige Voraushub geht zu Lasten der Bauherrschaft.

Die Kantonsarchäologie trägt lediglich die Kosten für 
die eigentlichen Ausgrabungen. Zusätzlich übernimmt die 
Kantonsarchäologie im Sinn einer Wiederinstandstellung 
die Kosten für die Auffüllung von Zonen, bei denen aus 
wissenschaftlichen Gründen die Grabungsfläche über den 
Bauperimeter hinaus erweitert werden muss. Den allfälligen 
Bezug von Strom und Wasser vergütet die Kantonsarchäo-
logie der Bauherrschaft.

Entdeckungen
Trotz sorgfältiger Vorabklärungen (Prospektion, Sondierun-
gen) kann es auch bei regulären Ausgrabungen zu beson-
deren Entdeckungen kommen, die eine längere Ausgra-
bungszeit bedingen. Die Kantonsarchäologie achtet darauf, 
diese zusätzlichen Arbeiten möglichst speditiv auszuführen. 
Dennoch kann es zu Verzögerungen und Beeinträchtigun-
gen kommen. Da diese nur temporär sind, vergütet die 
Kantonsarchäologie die Wartezeiten bzw. durch diese ent-
stehenden Kosten (z.B. Nutzungsausfall) in der Regel nicht. 
Zudem ermöglicht ein frühzeitiger Einbezug in die Planung, 
dass zwischen Ausgrabung und Baubeginn noch genügend 
Zeitreserven eingeplant werden können.



Zeitnahe Dokumentation von Befunden im Bauablauf, welche an-
lässlich von Baubegleitungen auftreten.
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Erhaltung
Die durch Prospektionen, Sondierungen oder Ausgrabun-
gen festgestellten, angegrabenen oder freigelegten Befunde 
können so bedeutend sein, dass deren Erhaltung vor Ort zu 
diskutieren ist (z.B. Tempel, Kapelle, Burg, Ofenanlage usw.). 
Oft sind es auch die Bauherrschaften selbst, welche eine 
vollständige oder teilweise Erhaltung wünschen. Die einzel-
nen Interessen und das weitere Vorgehen sind genau und 
sorgfältig abzuklären:

1.	Ist ein Kauf des Grundstücks oder eines Teils davon 
durch die öffentliche Hand sinnvoll und möglich? (Bei-
spiel: archäologischer Park Meienbergstrasse in Rap-
perswil-Jona, Kempraten)

2.	Lässt sich der angetroffene Befund ins Bauprojekt einbe-
ziehen? (Beispiele: Überbauung Römerwiese in Rappers-
wil-Jona, Kempraten; Überbauung Staadpark in Weesen)

3.	Ist der spezielle Befund «am Stück» zu bergen und an-
derswo, z.B. in einem Museum, aufzustellen? (Beispiele: 
Töpferofen aus dem Friedhof St.Ursula in Rapperswil- 
Jona, Kempraten; Sarkophag von St.Gallen, Klosterhof)

Sind diese drei Varianten nicht möglich, wird das Vorhaben 
nicht oder nicht wie geplant bewilligt, wenn die Interessen an 
der Erhaltung der archäologischen Fundstelle so gewichtig 
und nachhaltig sind, dass sie die Interessen der Grundei-
gentümerschaft an einer uneingeschränkten Nutzung nach-
weislich überwiegen. Die für den Entscheid nötige sorgfäl-
tige Interessenabwägung wird auf den konkreten Einzelfall 
bezogen vorgenommen und nachvollziehbar dokumentiert.

Für Variante 2 kann die Bauherrschaft für archäologische 
Denkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung bei der 
Kantonsarchäologie Bundes- und Kantonsbeiträge beantra-
gen. Bei Variante 3 kommt die Kantonsarchäologie für Ber-
gung, Verpackung, Transport und Lagerung auf.

Projektänderungen
Ein enger Kontakt zwischen Bauherrschaft und Kantons-
archäologie ist von Vorteil. So kann man sich gegensei-
tig schnell über neue Entwicklungen (z.B. archäologische 
Entdeckungen oder bauseitige Änderungen in der Planung 
und/oder Ausführung) informieren. Besonders Planände-
rungen sind möglichst rasch mitzuteilen, damit die Aus-
grabung angepasst werden kann. Eine Anpassung ist bei 
kleineren Veränderungen möglich, bei grösseren Änderun-
gen (z.B. massive Vergrösserung oder Verschiebung des 
Aushubperimeters) muss allenfalls mit längeren Wartezeiten 
(z.B. wegen Nachfinanzierung) gerechnet werden.

Rück- und Freigabe des Geländes
Nach Abschluss der Ausgrabungen übergibt die Kantons-
archäologie die offene Baugrube der Bauherrschaft, welche 
dann allein für den Schutz der im Boden verbleibenden ar-
chäologischen Befunde verantwortlich ist. 

Die Kantonsarchäologie gibt die ausgegrabenen Flä-
chen mittels offizieller Benachrichtigung an die Gemeinde 
für das Bauprojekt frei. Die restlichen Flächen sind damit 
nicht freigegeben, diese stehen weiter unter Schutz. Zu-
sätzliche Bodeneingriffe (z.B. weiterer Aushub, Leitungen 
usw.) müssen zwingend mit der Kantonsarchäologie ge-
plant und das weitere Vorgehen abgesprochen werden. 

Ist die Planung vorausschauend erfolgt, kann der Baube-
trieb rasch starten. Gingen aber aufgrund von Angaben der 
Bauherrschaft Flächen vergessen oder wurde das Projekt 
nachträglich von der Bauherrschaft geändert, so kommt es 
zu Wartezeiten wegen zusätzlicher archäologischer Arbei-
ten. Die Kosten dieser archäologischen Arbeiten werden von 
der Kantonsarchäologie übernommen, die Wartezeiten und 
allfällige Mehrkosten (z.B. mehrmaliger Maschinentransport 
wegen Etappierung) hat die Bauherrschaft selbst zu tragen.

Baubegleitung
Bei Baubegleitungen sind die archäologischen Fachleute bei 
den Erdarbeiten dabei, dokumentieren zeitnah allfällige Be-
funde und bergen Funde. Dabei ist mit gewissen Wartezeiten 
zu rechnen. Die Kantonsarchäologie übernimmt die Kosten 
für die eigenen Leistungen. Weitere Kosten, etwa infolge von 
Wartezeiten, gehen in der Regel zulasten der Bauherrschaft.

Bauen ausserhalb von archäologischen Schutz-
gebieten

Nicht alle archäologischen Fundstellen sind bereits bekannt. 
Immer wieder gibt es archäologische Entdeckungen. Zudem 
verfügen nicht alle Gemeinden über eine aktuelle Schutzver-
ordnung oder ein Schutzinventar, worin die bekannten und 
im kantonalen Richtplan als schützenswert eingestuften ar-
chäologischen Fundstellen als archäologische Schutzgebiete 
ausgewiesen sind. Sowohl neu entdeckte als auch noch nicht 
durch die Gemeinden geschützte archäologische Fundstellen 
sind unmittelbar durch das Planungs- und Baugesetz (PBG) 
sowie das Kulturerbegesetz (KEG) geschützt. Entdeckungen 
sind sofort der Kantonsarchäologie zu melden. Zudem ha-
ben jegliche störenden Arbeiten an der Fundstelle bis zum 
Eintreffen der Fachleute zu ruhen bzw. dürfen Fundstellen 
und Funde ohne Bewilligung der Kantonsarchäologie weder 
verändert oder zerstört noch in ihrem Bestand gefährdet und 
Funde auch nicht behändigt werden. Nach der Begutachtung 
der Fundstelle entscheidet die Kantonsarchäologie über die 
notwendigen Sicherungs- und Untersuchungsmassnahmen 
(z.B. Baubegleitung oder Ausgrabung, siehe oben). Zusam-
men mit der Gemeinde werden allfällige Schutzmassnahmen 
für die im Boden verbleibenden Teile der Fundstelle ergriffen. 

St.Gallen, 1. Januar 2026

Kanton St.Gallen
Departement des Innern
Amt für Kultur
Archäologie
Rorschacherstr. 23
9001 St.Gallen
www.archaeologie.sg.ch
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058 229 33 58
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